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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Regelstudienzeit, Studienablauf, Studienumfang und Abschluss 

 
(1) Die Regelstudienzeit für diesen Studiengang beträgt drei Semester. Sie umfasst die 
theoretischen Studiensemester, die Prüfungen einschließlich der Master-Thesis. 
 
(2) Die Studierenden wählen im ersten Semester gemäß ihren individuellen Neigungen 
einen Studienschwerpunkt. Mit dem gewählten Schwerpunkt vertiefen sich die 
Studierenden in Teildisziplinen der Betriebswirtschaft. 
Jedem Schwerpunkt sind fünf Module in einem Umfang von 32 Credits zugeordnet: 
 
Schwerpunkt Controlling: 
Modul C 1 Strategisches Controlling 
Modul C 2 Internationales Controlling 
Modul C 3 Hauptseminar Controlling 
Modul MC Marketingcontrolling oder wahlweise Modul PC Personalcontrolling 
Modul FC Finanzcontrolling 
 
Für den Schwerpunkt Finanzierung: 
Modul F 1 Corporate Finance 
Modul F 2 Internationales Finanzmanagement 
Modul F 3 Beteiligungsfinanzierung/Betriebliche Finanzierungsmixplanung 
Modul F 4 Hauptseminar Finanzierung 
Modul FC Finanzcontrolling 
 
Für den Schwerpunkt Marketing und Vertrieb: 
Modul M 1 Internationales Marketing 
Modul M 2 Lebensstil und Konsumverhalten 
Modul M 3 Hauptseminar Marketing und Vertrieb 
Modul MC Marketingcontrolling 
Modul PM Personalmarketing 
 
Für den Schwerpunkt Personal und Organisation: 
Modul P 1 Personalführung 
Modul P 2 Veränderungsmanagement 
Modul P 3 Hauptseminar Personal und Organisation 
Modul PC Personalcontrolling 
Modul PM Personalmarketing 
 
(3) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst. Module bezeichnen 
einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezogenen bzw. aufeinander aufbauenden 
Lehrveranstaltungen, die sich einem bestimmten thematischen und inhaltlichen 
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen blockweise aufgebaut 
werden. In jedem Modul ist eine studienbegleitende Modulprüfung abzulegen. 
Entsprechend dem ECTS richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die Master-
Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweiligen für einen 
durchschnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde zu legenden 
Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt im Semester 900 
Stunden. Dieser Aufwand entspricht 30 Credits. Credits werden in ganzen Zahlen vergeben. 
 
(4) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese enthält die detaillierte 
Beschreibung der Module. 
 
(5) In das Studium sind Fachexkursionen für fachwissenschaftliche Veranstaltungen 
integriert, die als eigenständige Lehrveranstaltungen außerhalb der Hochschule 
angeboten werden können. Während des Studiums sollen die Studierenden – je nach 



Möglichkeit – an zwei Fachexkursionen teilnehmen, die jeweils Bestandteil von 
bestimmten Modulen sind. 
 
(6) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen 
Hochschulen absolviert werden. Die Anrechnung der im Ausland erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen richtet sich nach dem Europan-Credit-Transfer-System (ECTS). Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(7) Das Studium im konsekutiven Master-Studiengang Betriebswirtschaft schließt mit dem 
Grad „Master of Arts“ (M. A.) ab. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfung und der Master-Thesis mit Kolloquium. 
 
(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen 
(§§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen in der Regel nicht mehr als drei 
Prüfungsleistungen erbracht werden; Sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung 
bestehen. Die Anzahl der Prüfungen werden in der Anlage 1 geregelt. 
 
(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fachübergreifende 
Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder hinreichende Beherrschung vom Kandidaten 
verlangt werden muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu können. 
 
(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend abgenommen, wenn die 
Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für das Studium vorgesehenen vollen Umfang 
vermittelt worden sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zu Beginn des 
Folgesemesters anzubieten. 
 
 

§ 3 
Bestehen oder Nichtbestehen 

 
(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprüfungen der 
Masterprüfung bestanden und die Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungsleistungen mindestens mit 
der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet ist. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das 
Kolloquium. 
 
(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Master-Thesis 
schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, so erhält der Kandidat hierüber vom 
Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, der 
auch Auskunft darüber gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher 
Frist die Modulprüfung oder die Master-Thesis wiederholt werden können. Es ist 
insbesondere auf die Folgen des § 17 Absatz 7 Nummer 4 des Landeshochschulgesetzes 
hinzuweisen. 
 
(4) Hat der Kandidat die Masterprüfung nicht bestanden, und will er das Studium nicht, 
nicht sofort oder nicht an der Hochschule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und 
gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung 
eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten 
sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
Prüfung nicht bestanden ist. 
 
 



§ 4 
Bildung der Modulnoten 

 
(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die 
Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen unter 
Berücksichtigung ihrer Gewichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 
 

Modulnote = 
CR der Summe

(CR) * eistungen)(Prüfungsl Summe
 

 
Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   = sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 
bei einem Durchschnitt ab 4,1      = nicht ausreichend 
 
(2) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Note 
gleichzeitig die erzielte Note des Moduls. 
 
 

§ 5 
Bewertung der Prüfungsleistung 

 
Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0;  1,3;  = sehr gut    = eine hervorragende Leistung 
1,7; 2,0; 2,3 = gut     = eine Leistung, die erheblich über den 
          durchschnittlichen Anforderungen liegt 
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 
          Anforderungen entspricht 
3,7; 4,0;  = ausreichend   = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
          Anforderungen genügt 
5,0   = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
          den Anforderungen nicht mehr genügt 
 
 

§ 6 
Vergabe von Credits 

 
(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem Europan-Credit-Transfer-System (ECTS). 
Das ECTS dient der quantitativen Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den 
Kandidaten ergebenden Gesamtbelastungspunkt. 
 
(2) Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module und die Master-Thesis mit 
dem dazugehörigen Kolloquium vergeben. 
 
(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen Modulprüfung oder das 
Bestehen der Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium voraus. 
 
 

  



§ 7 
Prüfungstermine 

 
(1) Die Master-Prüfung soll spätestens zum Ende der Regelstudienzeit abgeschlossen 
sein. Die kann vor diesem Zeitpunkt abgelegt werden, sofern die für die Zulassung 
erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht worden sind. 
 
(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend abgelegt. Der 
Prüfungsausschuss bestimmt spätestens 6 Wochen vorher die Prüfungstermine und macht 
sie durch Aushang bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittelbar nach 
Abschluss der Vorlesungszeit, in der Regel im dreiwöchigen Prüfungszeitraum zum Ende 
des Semesters, anzubieten. 
 
(3) Der Kandidat hat rechtzeitig über Art und Zahl der zu absolvierenden Modulprüfungen 
mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen und über die Termine, zu denen sie zu 
erbringen sind, sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu 
informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweiligen Wiederholungstermine 
bekannt zu geben. 
 
(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berücksichtigung aller 
Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmöglichkeiten in der Master-Prüfung die 
Rechtsfolge des § 17 Absatz 7 Nummer 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt. 
 
 

§ 8 
Meldefristen und Fristüberschreitungen 

 
(1) Der Kandidat hat sich zu einer Prüfung gemäß § 20 Abs. 3 zu melden. Für die Meldung 
zur Prüfung wird jeweils eine Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin 
richtet. Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müssen 
mindestens 4 Wochen liegen. 
 
(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Gründen die vom 
Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 5 festgelegten Fristen zur Meldung für seine letzte 
Modulprüfung um mehr als zwei Semester oder legt er die Prüfung, zu der er sich gemeldet 
hat, aus vom ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Modulprüfung als 
abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen Modulprüfungen gelten die Meldetermine 
der Master-Prüfung als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für 
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis. Versäumnisgründe, die 
der Studierende nicht zu vertreten hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die 
Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Studierenden 
schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 3 sind die 
gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen. 
 
(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstudienaufenthalte und 
Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgremien nicht auf die Regelstudienzeit 
angerechnet werden. Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semestern, 
ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat nachweislich in einer 
ausländischen Hochschule für eine Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch 
nehmen möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemessenem 
Umfang besucht und je Semester mindestens 10 Credits erworben hat. Ferner können 
Fachsemester, höchstens jedoch bis zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit 
angerechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes Mitglied in 
gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule tätig 
und nachweislich am ordnungsgemäßen Studium in erheblichem maße gehindert war. 
Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 



(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prüfungsausschuss unter 
Würdigung der Ursachen für die Verzögerung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 
2 zulassen, wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung eine vom 
Prüfungsausschuss befürwortete Konzession für die Beendigung des Studiums innerhalb 
von zwei Semestern vorlegt. 
 
 

§ 9 
Wiederholung der Modulprüfung und der Master-Thesis 

 
(1) Jede nicht bestandene Modulprüfung kann zweimal wiederholt werden. 
 
(2) Eine nicht bestandene Master-Thesis kann einmal mit einem neuen Thema wiederholt 
werden. Die Vergabe des neuen Themas muss spätestens sechs Wochen nach 
Bekanntgabe der Bewertung der ersten Master-Thesis beim Prüfungsausschuss beantragt 
werden. 
 
 

§ 10 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder 
wenn er von einer Prüfung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe 
gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen 
Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen die für die Ablegung der 
Modulprüfung und die Anfertigung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, 
hat er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminverschiebung über das 
zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das 
Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der 
Krankheit des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu 
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund an, so wird ein 
neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom zentralen Prüfungsamt schriftlich 
mitgeteilt wird; dies ist der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall 
anzurechnen. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Absatz 3 sind die gesetzlichen 
Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen. 
 
(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der ordnungsgemäßen 
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder von der 
aufsichtführenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach Absatz 3 Satz 1 und 2 
innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende 
Entscheidungen sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

  



§ 11 
Art der Prüfungsleistung 

 
(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungsleistungen zu erbringen. 
Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur 
Erbringung der erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen sind von 
den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu bescheinigen und gemäß der 
Notenskala nach § 5 zu bewerten. Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche 
im jeweiligen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu 
setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs wird vom Prüfer für alle Kandidaten 
einheitlich vorgenommen, sie bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den 
Prüfungsausschuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß. Folgende 
Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden: 
 
a) Mündliche Prüfung (§ 12), 
b) Schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 13), 
c) Hausarbeit, 
d) Referat, 
e) Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien, 
f) Projektarbeit (§ 14). 
g) Alternative Prüfungsleistungen können sein 

– Referate, 
– Rechnerprogramme, 
– Rollenspiele, 
– Diskussionsleitungen, 
– Kolloquien, 
– sonstige schriftliche Arbeiten, 
– Hausarbeiten, 
– Projektarbeiten (§ 14). 

 
Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbegleitende Prüfungen 
außerhalb des von der Hochschule festgelegten Prüfungszeitraums erbracht werden. Eine 
Abschichtung des Prüfungsstoffes ist zulässig. 
 
(2) Ein Referat ist im Lehr- bzw. Lernzusammenhang der Lehrveranstaltung zu halten. Es 
umfasst die eigenständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder eines 
Themengebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der einschlägigen 
Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 bis 30 Minuten soll die Diskussion über die 
entsprechende Thematik eröffnet und vertieft werden. 
 
(3) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaubhaft, dass er wegen länger 
andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die 
Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzugeben, wird dem 
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungsleistung innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen 
Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
Für chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinngemäß. 
 
 

§ 12 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nachweisen, dass er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat 
über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 



(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor 
einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als 
Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und höchstens 45 Minuten. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 
Protokoll festgehalten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt sich aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der Prüfer. 
 
(5) Kandidaten, die sich in einem späteren Prüfungstermin, nicht jedoch im selben 
Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe 
der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten. 
 
 

§ 13 
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Kandidat 
nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen 
Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klausur soll 
ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwendiges Grundlagenwissen verfügt. 
Das Bewertungsverfahren soll 4 Wochen nicht überschreiten. 
 
(2) (weggefallen) 
 
(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 300 
Minuten nicht überschreiten. 
 
(4) Schriftliche Arbeiten sind grundsätzlich in Papierform und in elektronischer Form 
einzureichen. Gleichzeitig sind die Arbeiten mit einer ehrenwörtlichen Erklärung zu 
versehen. 
 
 

§ 14 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 
zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei 
soll der Kandidat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie 
Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. 
 
(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall einer 
Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich als 
arithmetisches Mittel der Einzelbewertung. Das Bewertungsverfahren soll 4 Wochen nicht 
überschreiten. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel höchstens 6 Monate. Für 
die Festlegung dieser Bearbeitungszeit gilt § 11 Abs. 1. 
 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit muss der Beitrag des 
einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar sein und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllen. 
 
 

  



§ 15 
Master-Thesis und Kolloquium 

 
(1) Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium abschließt. Sie soll zeigen, 
dass der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein Problem aus 
seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
(2) Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer anderen nach § 36 Abs. 4 des 
Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigten Personen ausgegeben und betreut 
werden, soweit diese an der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar durchgeführt werden, bedarf 
es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berücksichtigung der nach Maßgabe 
des § 8 festgelegten Termine ein Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des 
Themas erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschläge für das Thema 
der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig 
zu machen. Das Thema der Master-Thesis kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 4 
Wochen der Bearbeitungszeit auf Antrag zurückgegeben werden. Der für die Rückgabe 
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der 
zuständigen Prüfer. 
 
(4) Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Abs. 1 erfüllen. 
 
(5) Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis beträgt 15 Wochen. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Master-Thesis sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass 
die Frist zur Bearbeitung der Master-Thesis eingehalten werden kann. 
Auf begründeten Antrag des Kandidaten kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit verlängern. Im Regelfall soll die Verlängerung nicht mehr als vier Wochen 
betragen. In besonderen Härtefällen, in denen der Kandidat durch von ihm nicht zu 
vertretende Gründe an der fristgemäßen Fertigstellung der Master-Thesis gehindert ist, 
kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auch um mehr als vier Wochen 
verlängern oder sie unterbrechen. Als besondere Härtefälle sind insbesondere anzusehen: 
 
- länger andauernde Erkrankung, 
- Schwangerschaft, 
- Einberufung zum Wehrdienst oder zu Wehrübungen. 
 
Bei Erkrankung des Kandidaten ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen, aus dem die Art 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung und deren Auswirkung auf die Fähigkeit zur 
Anfertigung der Master-Thesis hervor geht. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 
 
(6) Die Anmeldung zur Master-Thesis ist vom Kandidaten spätestens 4 Wochen nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Modulprüfung unter Verwendung des dafür 
vorgesehenen Formblatts beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Der 
Prüfungsausschuss kann auf Antrag des Kandidaten Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 
Versäumt der Kandidat die Anmeldefrist nach Satz 1 aus von ihm zu vertretenden Gründen, 
gilt die Master-Thesis als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Versäumnisgründe, die 
der Kandidat nicht zu vertreten hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Werden die Versäumnisgründe vom 
Prüfungsausschuss anerkannt, legt er einen neuen Termin fest, zu dem die Anmeldung 
nachzuholen ist. Der neue Anmeldetermin ist dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen. Bei 



den Versäumnisgründen sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der 
Elternzeit zu berücksichtigen. 
 
(7) Das Thema der Master-Thesis wird ausgegeben, wenn 54 Credits gemäß dieser 
Prüfungsordnung nachgewiesen werden können. Zum Kolloquium wird zugelassen, wer 
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat. 
 
(8) Die Master-Thesis ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Auf Antrag des 
Studierenden und im Einvernehmen mit dem Betreuer/der Betreuerin kann der 
Prüfungsausschuss zulassen, dass die Master-Thesis in einer anderen Sprache verfasst 
wird; in diesem Fall muss sie eine Zusammenfassung in deutscher oder englischer Sprache 
enthalten. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
richten und beim zentralen Prüfungsamt einzureichen. 
 
(9) Die Master-Thesis ist in Papierform fristgerecht beim zentralen Prüfungsamt der 
Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig 
zu machen. Gleichzeitig ist sie mit einer ehrenwörtlichen Erklärung zu versehen und in 
elektronischer Form einzureichen. Soweit für die Master-Thesis die Anfertigung von 
Modellen, Zeichnungen oder anderen künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese 
im Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts abzuliefern. Bei der Abgabe 
hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit 
seinen entsprechenden gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Eine nicht 
fristgemäß eingereichte Arbeit ist mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten. Eine 
nicht bestandene Master-Thesis kann einmal mit einem neuen Thema wiederholt werden. 
Die Vergabe des neuen Themas muss spätestens sechs Wochen nach Bekanntgabe der 
Bewertung der ersten Master-Thesis beim Prüfungsausschuss beantragt werden. 
 
(10) Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von denen einer Professor der 
Hochschule Wismar sein muss. Der Betreuer der Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die 
Prüfer werden vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen sind gemäß 
§ 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln schriftlich zu begründen. Bei nicht 
übereinstimmenden Bewertungen durch die beiden Prüfer wird die Note der Master-Thesis 
aus dem arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender Anwendung von § 
4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll 4 Wochen nicht überschreiten. 
 
(11) Wurde die Master-Thesis mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet, hat der 
Verfasser/die Verfasserin die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit in einem 
hochschulöffentlich durchzuführenden Kolloquium zu präsentieren. 
Die Bewertung der Master-Thesis ist dem Kandidaten erst nach der Verteidigung unter 
Berücksichtigung ihres Ergebnisses mitzuteilen. 
 
(12) Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission, deren Vorsitzender vom 
Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur Bewertung übergeben. Der Kommission gehören 
die nach Abs. 10 bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 
30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kolloquium ist hochschulöffentlich. Auf Antrag 
des Kandidaten kann die Hochschulöffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den 
Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(13) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertung. Sie geht mit einem Anteil von 25 % in die Note für die Master-Thesis ein. 
Wird das Kolloquium „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer 
Gesamtbewertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die Master-Thesis mit 
einem neuen Thema und das Kolloquium zu wiederholen. 
 
 

  



§ 16 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss der Fakultät gebildet. Er ist für alle das 
Prüfungsverfahren betreffenden Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie 
für die weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig. Zur Erledigung 
der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Entscheidungen steht ihm das zentrale 
Prüfungsamt zur Verfügung. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
Studierenden. Der Prüfungsausschuss besteht aus 7 Mitgliedern, davon 4 Professoren, 
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studierenden. Ist kein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter/keine wissenschaftliche Mitarbeiterin vorhanden, so fällt dieser Sitz den 
Professoren zu. 
Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatzmitglied aus der jeweiligen Gruppe zu 
bestellen. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein 
Jahr. Die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei Jahre. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf 
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr Amt 
angetreten haben. 
 
(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden von dem jeweiligen Fakultätsrat bestellt. Entsprechend 
werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und zwei 
weiteren Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die Stimme des Stellvertreters. Die 
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses haben bei materiellen 
Prüfungsentscheidungen, insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über 
die Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleistungen, kein 
Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die 
Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die 
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig, mindestens einmal im 
Jahr, der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der 
tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-Thesis sowie über die Verteilung der Fach- 
und Gesamtnoten. Das Rektorat der Hochschule legt den Bericht des Prüfungsausschusses 
in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der 
Studienordnung, des Studienplanes und der Prüfungsordnung. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich im 
selben Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmitglieder unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen, wer 
 
1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat; 
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung steht oder wirtschaftliche 

Beziehungen unterhält. 
 



(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle 
widerruflich mit Ausnahme der Entscheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden. 
 
 

§ 17 
Zentrales Prüfungsamt 

 
(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses gemäß § 16 Abs. 1 ist das 
zentrale Prüfungsamt der Hochschule Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens 
zuständig. 
 
(2) Das zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen für die Prüfungen, 
2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Landeshochschulgesetzes, 
3. Führung der Prüfungsakten, 
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von entsprechenden 

Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prüfungsaufsichten, 
5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zur Modulprüfung und zur 

Master-Thesis, 
6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nr. 5, 
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins, 
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1 Satz 3 und 15 Abs. 7 Satz 6, 
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas für die Master-Thesis, 
10. Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten, 
11. Entgegennahme der fertiggestellten Master-Thesis, 
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis, 
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Master-Urkunden und Bescheiden 

gemäß § 3 Abs. 3 und 4. 
 
 

§ 18 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu Prüfern und Beisitzern 
dürfen nur Professoren und andere nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes 
prüfungsberechtigte Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die entsprechende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
hat. Der Beisitzer darf den Kandidaten weder befragen noch seine Prüfungsleistungen 
beurteilen. 
 
(2) Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen Prüfungen einen Prüfer 
oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig bekannt zu geben. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entsprechend. 
 
 

§ 19 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an anderen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland oder an ausländischen 
Hochschulen erbracht worden sind, sind anlässlich der Fortsetzung des Studiums, der 
Ablegung von Prüfungen oder der Aufnahme von postgradualen Studien an der Hochschule 
Wismar auf Antrag anzuerkennen, sofern durch die Hochschule hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede nachgewiesen werden. 
 



(2) Die Hochschule Wismar fördert die Mobilität ihrer Studierenden. Daher können 
Studien- und Prüfungsleistungen sowie Praxissemester an anderen Hochschulen im 
Ausland bei Erwerb von mindestens 30 Leistungspunkten nach dem ECTS pauschal als ein 
Fachsemester angerechnet werden, wenn sie sich in das fachliche Profil des Studiengangs 
einfügen und der Erwerb unverzichtbarer Kernkompetenzen dennoch gesichert ist. 
 
Studierende, die einen Studienaufenthalt an einer anderen Hochschule im Ausland 
planen, sollen für diesen Aufenthalt eine Lernvereinbarung (entsprechend dem Verfahren 
des ECTS) mit der Gasthochschule und der Hochschule Wismar erstellen. Damit ist 
gewährleistet, dass erfolgreich absolvierte Studien- und Prüfungsleistungen an 
ausländischen Hochschulen an der Hochschule Wismar anerkannt werden.  
 
Soweit die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen der Studierenden in 
Kooperationsvereinbarungen mit in- und ausländischen Partnerhochschulen geregelt wird, 
erfolgt die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen und die Semestereinstufung 
ohne individuellen Antrag. 
 
(3) Bei einem Studienort- oder Studiengangwechsel werden Fehlversuche nicht auf das 
Studium an der Hochschule Wismar angerechnet. Dies gilt nicht in Fällen, in denen ein 
Studierender zuvor in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder als Gasthörer in demselben Studiengang 
Studien- und Prüfungsleistungen an der Hochschule Wismar erbracht hat oder sein 
Studium an der Hochschule Wismar nach einer Unterbrechung in demselben Studiengang 
fortsetzt. In diesen Fällen erfolgt die Anrechnung von Fehlversuchen, ohne dass es eines 
Antrages nach Absatz 1 bedarf. Auf die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, 
die in einem verwandten Studiengang an der Hochschule Wismar erbracht worden sind, 
finden Absatz 1 und 2 entsprechend Anwendung. 
 
(4) Im Falle einer Anrechnung werden die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind, übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Sofern die 
Notensysteme nicht vergleichbar sind, wird die Prüfung lediglich mit „bestanden“ 
verbucht. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist statthaft. 
 
(5) Die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten wird in der Einstufungsprüfungsordnung geregelt. 
 
 

§ 20 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Studium Betriebswirtschaft ist der erste 
berufsqualifizierende Studienabschluss „Bachelor“ oder „Diplom-Kaufmann/Kauffrau“ 
bzw. „Diplom-Kauffrau/Kauffrau (FH)“ in einem Studiengang Betriebswirtschaft oder in 
einem verwandten Studiengang einer nationalen oder internationalen Hochschule in 
einem Umfang von 210 Credits nach ECTS. Über die Gleichwertigkeit anderer Studiengänge 
entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. 
Zur Sicherung der Qualität von Studium und Lehre im Master-Studiengang 
Betriebswirtschaft soll in der Regel nur zugelassen werden, wer den ersten 
Hochschulabschluss mit einer Gesamtnote von 2,5 oder besser erlangt hat. Wird diese 
Gesamtnote nicht erreicht, müssen mindestens zwei betriebswirtschaftliche Module oder 
die Abschlussarbeit mit einer Modulnote von 2,0 oder besser bestanden worden sein. Eine 
einschlägige Berufspraxis kann die Gesamtnote ebenfalls verbessern. Wird eine 
mindestens einjährige Berufspraxis (in Vollzeit oder äquivalent ausgeübte Berufstätigkeit) 
durch beglaubigte Kopie nachgewiesen, so führt dies zu einer Verbesserung der 
Durchschnittsnote des ersten akademischen Abschlusses um 0,1. Gleiches gilt für die 
Führung eines mindestens einjährigen Betriebes eines selbst gegründeten Unternehmens 
nach Erwerb des Bachelor-Abschlusses. Über die Anrechenbarkeit entscheidet der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall. 
Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Gesamtnote auf 3,3 oder schlechter lautet. 



 
(2) Studierende mit einem sechssemestrigen „Bachelor“-Studienabschluss mit insgesamt 
180 Credits nach ECTS von einer nationalen oder internationalen Hochschule müssen bis 
zum Beginn der Master-Thesis Module im Umfang von 30 Credits nach ECTS aus dem 
Pflicht- und Wahlpflichtbereich des Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaft ableisten. 
Die Entscheidung über die zu absolvierenden Module des Studierenden trifft der 
Prüfungsausschuss in Abhängigkeit von den Vorkenntnissen. 
Darüber hinausgehende Anrechnungen von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen sind möglich. Über die Anrechenbarkeit entscheidet der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall. 
 
(3) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer ein Studium nach Maßgabe der 
Studienordnung absolviert hat. 
 
(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der Kandidat in dem 
Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung meldet, in demselben Master-Studiengang 
an der Hochschule Wismar eingeschrieben ist. 
 
(5) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom Prüfungsausschuss 
festgesetzten Meldefrist und Form bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
beantragen. Der Antrag ist beim zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf 
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits 
früher vorgelegt wurden: 
 
1. Eines der in Abs. 1 genannten Zeugnisse, 
2. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß Studienordnung, 
3. Eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen, 
4. Eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer Master-Prüfung in 

demselben oder einem verwandten Studiengang an einer Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden und 
dass auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an einer anderen Hochschule 
anhängig ist, 

5. Im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darüber, dass einer Zulassung 
von Zuhörern widersprochen wird. 

 
(6) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach den Absätzen 1 – 4 erforderliche 
Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss 
gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer 
Modulprüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Prüfungstermin 
ohne Angabe von Gründen und ohne Anrechnung der möglichen Prüfungsversuche 
zurückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(7) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 
1. die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder die 

Verfahrensvorschriften nach Absatz 3 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Studiengang an einer 

Hochschule entweder die Master-Prüfung oder die entsprechende Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet. 

 
 

  



II. Master-Prüfung 
 

§ 21 
Zweck und Durchführung der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Master-
Studienganges. Durch die Master-Prüfung wird festgestellt, ob der Kandidat die 
Zusammenhänge seines Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in die Berufspraxis 
notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 
 
(2) Die Master-Prüfung wird mit der Master-Thesis und dem dazugehörigen Kolloquium 
abgeschlossen. 
 
 

§ 22 
Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung besteht aus 
– den Modulprüfungen und  
– der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß § 15. 
 
(2) Art und Umfang der Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Master-Studiums sind 
in Anlage 1 geregelt. Das jeweilige Wahlpflichtmodul wird aus wirtschaftlichen Gründen nur 
angeboten, wenn sich eine Mindestteilnehmerzahl von mindestens 5 Studierenden für 
dieses Modul einschreibt. 
 
(3) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 angebenden 
Prüfungsleistungen zusammen. 
 
(4) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete, der den Prüfungsfächern 
zugeordneten Lehrveranstaltungen. 
 
(5) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen, 
die aufgrund der Studienordnung für das betroffene Studienfach angeboten werden. 
 
(6) Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er sämtliche anderen 
Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat. 
 
 

§ 23 
Zusatzmodule 

 
Der Kandidat kann sich einer Prüfung im Weiteren als den vorgeschriebenen Modulen 
unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird bei der 
Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 24 
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung 

 
(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Modulen gemäß § 22 und 
der Note der Master-Thesis (einschließlich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem 
Anteil von 75 %, die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 25 % in die 
Gesamtnote ein. 
Die Gesamtnote (GN) ermittelt sich aus der gewichteten Durchschnittsnote der benoteten 
Modulprüfungen (gDNM) nach § 22 der Prüfungsordnung und der Note der Master-Thesis 
(einschließlich Kolloquium) (N – MAT + K). Für die Bestimmung der einzelnen Modulnoten 



(MN) ist der § 4 der Prüfungsordnung maßgebend. Für die Bestimmung der Note der 
Master-Thesis mit Kolloquium (N – MAT + K) ist der § 15 der Prüfungsordnung maßgebend. 
 
gDNM = (Summe (MN x CR) / Summe (CR)) 
GN = (7,5 x gDNM + N – MAT + K) / 25 
 
(2) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala von 1 – 5 ist bei der 
Abschlussnote zusätzlich auch eine relative Note entsprechend der folgenden ECTS – 
Bewertungsskala auszuweisen: 
 
A – die Besten 10 % 
B – die Nächsten 25 % 
C – die Nächsten 30 % 
D – die Nächsten 25 % 
E – die Nächsten 10 %. 
 
Die Note des Masterabschlusses (Gesamtnote) wird durch eine ECTS-Note ergänzt. 
Grundlage für die Zuordnung der ECTS-Note sind die Gesamtnoten einer Vergleichsgruppe, 
die in den letzten sechs Semestern vor der Festlegung der konkreten Gesamtnote zum Ende 
des vorangegangenen Semesters in dem Studiengang erzielt wurden. Werden auf diese 
Weise nicht die Gesamtnoten von mindestens 26 Absolventen erfasst, sind weitere 
Jahrgänge in die Berechnung einzubeziehen. Eine Absolventin oder ein Absolvent erhält 
die: 
 
- Note A, wenn weniger als 10 % der Absolventen eine bessere Gesamtnote haben, 
- Note B, wenn mindestens 10 %, aber weniger als 35% der Absolventen eine bessere 

Gesamtnote haben, 
- Note C, wenn mindestens 35 %, aber weniger als 65% der Absolventen eine bessere 

Gesamtnote haben, 
- Note D, wenn mindestens 65 %, aber weniger als 90 % der Absolventen eine bessere 

Gesamtnote haben, 
- Note E, wenn mindestens 90 % der Absolventen eine bessere Gesamtnote haben. 
 
(3) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamturteil „mit Auszeichnung 
bestanden“ erteilt werden. 
 
(4) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat unverzüglich, möglichst 
innerhalb von 4 Wochen, ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis 
sind der Studiengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der Master-
Prüfung, das Thema der Master-Thesis und deren Note sowie die Gesamtnote der Master-
Prüfung aufzunehmen. Auf Antrag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen in 
den Zusatzmodulen (§ 23) und die bis zum Abschluss der Master-Prüfung benötigte 
Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in 
einem Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges 
(Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben. 
 
(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist. 
 
(6) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und dem Dekan der 
Fakultät zu unterzeichnen. 
 
(7) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung („Diploma Supplement) 
gemäß Anlage 2, aus der die internationale Einordnung des bestehenden Abschlusses 
hervorgeht. Das Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Angaben in 
deutscher und englischer Sprache: 
 
a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des Absolventen, 



b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen Qualifikationen und zur 
Fakultät, 

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen Bildungssystems, 
Zugangsvoraussetzungen und Dauer des Studienprogramms, 

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Studienerfolg, 
e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren Studien, Promotionen, 

berufliche Qualifikationsmöglichkeiten), 
f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventen oder des Absolventen 

(z. B. integriertes Auslandsstudium), 
g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle), 
h) Einordnung der Fakultät der Hochschule in das nationale Hochschulsystem. 
 
 

§ 25 
Hochschulgrad und Master-Urkunde 

 
(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizierende Abschluss „Master of 
Arts (M. A.) verliehen. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-Urkunde mit dem Datum 
des Zeugnisses. Daran wird die Verleihung des Master-Grades beurkundet. Die Master-
Urkunde wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan der Fakultät 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen. 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 26 
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

 
(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die Noten für die 
Prüfungsleistung, deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat und für die Modulprüfung 
entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
Entsprechendes gilt für die Master-Thesis. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der Kandidat hierbei täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die 
Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) 
und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
 
(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit 
dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die Master-
Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 5 Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 
 
 

§ 27 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist an das zentrale 
Prüfungsamt zu richten. 



 
 

§ 28 
(Übergangsbestimmungen) 

 
 

§ 29 
(In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten) 



Anlage 1 Prüfungsplan 
 
Nr.  Modul 1. Semester 2. Semester 3. Semester Summe 
  Prüfung CR Prüfung CR Prüfung CR  
 Schwerpunkt Controlling        
C 1 Strategisches Controlling MP APL 6     6 
C 2 Internationales Controlling   MP APL 6   6 
C 3 Hauptseminar Controlling     MP APL 8 8 
 Schwerpunkt Finanzierung        
F 1 Corporate Finance MP K 120 6     6 
F 2 Internationales Finanzmanagement   MP APL 6   6 

F 3 Beteiligungsfinanzierung/Betriebliche 
Finanzierungsmixplanung   MP K 120 

oder APL 6   6 

F 4 Hauptseminar Finanzierung     MP APL 8 8 
 Schwerpunkt Marketing und Vertrieb        
M 1 Internationales Marketing MP APL 6     6 
M 2 Lebensstil und Konsumverhalten   MP APL  6   6 
M 3 Hauptseminar Marketing und Vertrieb     MP APL 8 8 

 Schwerpunkt Personal und 
Organisation        

P 1 Personalführung MP K 120 
oder APL 6     6 

P 2 Veränderungsmanagement   MP K 120 
oder APL 6   6 

P 3 Hauptseminar Personal und 
Organisation     MP PA oder 

APL  8 8 

FC Finanzcontrolling MP K 120  6     6 

MC Marketingcontrolling   
MP K 120 
oder PA 
oder APL 

6   6 

PC Personalcontrolling   MP  K 120 
oder APL  6   6 

PM Personalmarketing MP K 120 
oder APL  6     6 

PM 1 Wirtschaftsethik MP K 120 
oder APL 3     3 

PM 2 Wissenschaftstheorie MP K 120 
oder APL  3     3 

PM 3 Empirische Wirtschaftsforschung MP K 180 6      6 

PM 4 Strategisches Management   MP K 120 
oder APL 6   6 

PM 5 Globalisierung der Wirtschaft   MP K 120 
oder APL  6   6 

         
WM 1 Wahlmodul 1 § 11 PO 6     6 
WM 2 Wahlmodul 2   § 11 PO 6   6 
         
PM 6 Master-Thesis und Kolloquium      22 22 
         
 Summe CR  30  30  30 90 

 
Die Studierenden wählen im ersten Semester gemäß ihren individuellen Neigungen einen 
Studienschwerpunkt. Mit dem gewählten Schwerpunkt vertiefen sich die Studierenden in Teildisziplinen der 
Betriebswirtschaft. 
Zu den Schwerpunkten zählen Controlling, Finanzierung, Marketing und Vertrieb sowie Personal und 
Organisation Jeder Schwerpunkt besteht aus fünf Modulen in einem Umfang von 32 Credits. 
 
Die Pflichtmodule PM 1 bis PM 5 sind obligatorisch zu belegen. Die Wahlfächer in den Modulen WM 1 und 
WM 2 bieten die Möglichkeit, dass Studienprogramm gemäß den individuellen Neigungen und Interessen 
der Studierenden zu gestalten. Die Studierenden können aus dem gesamten Angebot der Hochschule im 
Masterbereich Module frei wählen, soweit diese nicht bereits im bisherigen Studienverlauf belegt bzw. 
anerkannt wurden. 
 
Schwerpunkt Controlling: 
• Modul C 1 Strategisches Controlling 
• Modul C 2 Internationales Controlling 
• Modul C 3 Hauptseminar Controlling 
• Modul MC Marketingcontrolling oder wahlweise Modul PC Personalcontrolling 
• Modul FC Finanzcontrolling 



 
Schwerpunkt Finanzierung: 
• Modul F 1 Corporate Finance 
• Modul F 2 Internationales Finanzmanagement 
• Modul F 3 Beteiligungsfinanzierung/Betriebliche Finanzierungsmixplanung 
• Modul F 4 Hauptseminar Finanzierung 
• Modul FC Finanzcontrolling 

 
Schwerpunkt Marketing und Vertrieb: 
• Modul M 1 Internationales Marketing 
• Modul M 2 Lebensstil und Konsumverhalten 
• Modul M 3 Hauptseminar Marketing und Vertrieb 
• Modul MC Marketingcontrolling 
• Modul PM Personalmarketing 

 
Schwerpunkt Personal und Organisation: 
• Modul P 1 Personalführung 
• Modul P 2 Veränderungsmanagement 
• Modul P 3 Hauptseminar Personal und Organisation 
• Modul PC Personalcontrolling 
• Modul PM Personalmarketing 

 
 
Erläuterungen: 
Nach dem ECTS-System sind pro Semester 30 Credits (CR) vorzusehen. Die sich daraus ergebende Workload 
wurde eingehalten. 
 
 
Abkürzungen: 
MP = Modulprüfung 
K = Klausur, schriftliche Prüfung 
APL = Alternative Prüfungsleistung 
PA = Projektarbeit 
C 1 - C 3 = Pflichtmodule im Schwerpunkt Controlling 
F 1 - F 4 = Pflichtmodule im Schwerpunkt Finanzierung 
M 1 - M 3 = Pflichtmodule im Schwerpunkt Marketing und Vertrieb 
P 1 - P 3 = Pflichtmodule im Schwerpunkt Personal und Organisation 
PC = Pflichtmodul für die Schwerpunkte Controlling und Personal und Organisation 
FC = Pflichtmodul für die Schwerpunkte Controlling und Finanzierung 
MC = Pflichtmodul für die Schwerpunkte Controlling und Marketing und Vertrieb 
PM = Pflichtmodul für die Schwerpunkte Personal und Organisation und Marketing und Vertrieb 
PM 1 - PM 5 = Pflichtmodule 
WM 1 - WM 2 = Wahlmodule 
CR = Credits 
PO = Prüfungsordnung 
 
Die Zeiteinheiten hinter K entsprechen Minuten. 
Die Wichtung der Klausur zu der alternativen Prüfungsleistung beträgt bei allen Prüfungen K = 70 %,  
APL = 30 %. 
 
Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen Fach über die für sie geltende 
Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen. 
 



 
Anlage 2 

 Diploma Supplement  
  

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose 
of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and 
professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, 
level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the 
original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or 
suggestions about recognition. 
Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 

1. HOLDER OF QUALIFICATION 

1.1 Family Name 

N.N. 

1.2 First Name 

N.N. 

1.3 Date, Place, Country of Birth 

N.N. 

1.4 Student ID Number or Code 

Not of public interest. 

 

 

2. QUALIFICATION 

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 

Master of Arts (M.A.) 

Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 

Master of Arts (M.A.) 

2.2 Main Field(s) of Study 

Business Administration 

 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 

Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design 

Wismar Business School 

Status (Type / Control) 

University of Applied Sciences / State Institution 

2.4 Institution Administering Studies 

[same] 

2.5 Language(s) of Instruction/Examination 

German/ English 
 



3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 

Graduate/ Second degree (1,5 years) with thesis 

3.2 Official Length of Programme 

1,5 years, full time 

3.3 Access Requirements 

Bachelor degree or “Diplom” in Business (the German “Diplom-Kaufmann/ Diplom-Kauffrau (FH)” 
or in a related area of study, from a national or international institution of higher education with 
an amount of 210 Credit Points as to ECTS. For individual cases the examination committee 
decides on equivalency of other degree programmes. 
To ensure the quality of the degree programme, access is generally granted only to those 
applicants with a grade point (GPA) of 2.5 or higher (on the German grading scale ranging from 1 
to 5 as described in the section “Examinations and Grading”). Applicants who have not achieved 
this grade point (GPA) have to successfully complete at least two modules within the Business 
Administration programme or present the final paper with a grade point average (GPA) of 2.0 or 
higher. Relevant professional experience can also lead to a positive re-evaluation of the grade 
point average (GPA). If work experience of at least one year (full-time or comparable professional 
activity) is proven by certified copy, then this also leads to a positive reassessment of the 
average score of the first academic degree by 0.1. The same applies if the applicant 
himself/herself founded a company and managed it for at least a period of one year after having 
graduated (with a bachelor’s degree). As stated above, the examination committee decides upon 
individual cases whether occupational activities of applicants can be taken into account or not. 
Access to the degree programme is to be denied if the grade point average (GPA) is lower than 
3.3. 
Students with a Bachelor's degree after six terms of study with a sum of 180 Credit Points as to 
ECTS of an international institution of higher education additionally have to cover modules with a 
sum of 30 Credit Points as to ECTS selected from the compulsory or elective modules of the 
Bachelor Programme Business Administration before they begin with their Master thesis. 
Depending on the previous knowledge of the applicant, the Examination Committee determines 
which modules the student has to select. 
Whether other times of study or achievements can be taken into account will also be considered 
and decided upon by the Examination Committee in individual cases. 
 
 

4. CONTENT AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of Study 

Full-time, 1,5 years 

4.2 Programme Requirements 

The program confers in-depth skills in selected areas of business administration combined with 
key qualifications. Students have to chose one specialization in either controlling, business 
finance, marketing or personnel and organisation. 

4.3 Programme Details 

See Final Examination Certificate (Masterzeugnis) for a list of the subjects offered for final 
examinations (written and oral) and for the thesis topics, including evaluations. 

4.4 Grading Scheme 

General grading scheme cf. Sec. 8.6. 

4.5 Overall Classification (in original language) 

“GesNoteT” 

Based on weighted average of grades in examination fields. 
 



5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Studies 

Qualifies the bearer of Master of Arts degree for admission to doctoral work (thesis research) 

5.2 Professional Status 

The Master of Arts degree qualifies its holder to exercise independent and responsible 
professional work in the fields of business administration. 
 
 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

– 

6.2 Further Information Sources 

On the institution: www.hs-wismar.de 

On the programme: www.wi.hs-wismar.de 

For national information sources cf. Sect. 8 

 

 

7. CERTIFICATION 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 

Awarded Master Degree Certificate (Masterurkunde) 

Master Degree Certification (Masterzeugnis) 

 

 

 

 

Certification Date: «ErstDatumL» ________________________________ 
 «PrüfVorsitz» 
 Chairman 
 Examination Committee 
 
 (Official Stamp/Seal) 
 
 
 
 
 

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

For information on the national higher education system on the following pages provides a 
context for the qualification and the type of higher education that awarded it. 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 Diploma Supplement  
  

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das 
Diploma Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene 
akademische berufliche Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das 
Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von 
der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma 
Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder 
Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, 
sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 
 

1. ANGABEN ZUM INHABER/ ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION 

1.1 Familienname 

N.N. 

1.2 Vorname 

N.N. 

1.3 Geburtsdatum, Geburtsort 

N.N. 

1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden 

 

 

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Master of Arts (M.A.) 

Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Master of Arts (M.A.) 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation 

Betriebswirtschaft 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Hochschule Wismar 

University of Applied Sciences: Technology, Business and Design 

Wismar Business School, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Status (Typ / Trägerschaft) 

University of Applied Sciences/ State Institution 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 

wie 2.3 

Status (Typ / Trägerschaft) 

wie 2.3 

2.5 Im Unterricht/ in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

Deutsch/ Englisch 
 

 



 

 

3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 

Zweiter Grad (1,5 Jahre) mit Thesis 

3.2 Dauer der Studiums (Regelstudienzeit) 

1,5 Jahre, Vollzeit 

3.3 Zugangsvoraussetzung(en) 

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Studium Betriebswirtschaft ist der erste 
berufsqualifizierende Studienabschluss „Bachelor“ oder „Diplom-Kaufmann“ bzw. „Diplom-
Kauffrau (FH)“ in einem Studiengang Betriebswirtschaft oder in einem verwandten Studiengang 
einer nationalen oder internationalen Hochschule in einem Umfang von 210 Credits nach ECTS. 
Über die Gleichwertigkeit anderer Studiengänge entscheidet der Prüfungsausschuss im 
Einzelfall. 
Zur Sicherung der Qualität von Studium und Lehre im Master-Studiengang Betriebswirtschaft soll 
in der Regel nur zugelassen werden, wer den ersten Hochschulabschluss mit einer Gesamtnote 
von 2,5 oder besser erlangt hat. Wird diese Gesamtnote nicht erreicht, müssen mindestens zwei 
betriebswirtschaftliche Module oder die Abschlussarbeit mit einer Modulnote von 2,0 oder 
besser bestanden worden sein. Eine einschlägige Berufspraxis kann die Gesamtnote ebenfalls 
verbessern. Wird eine mindestens einjährige Berufspraxis (in Vollzeit oder äquivalent ausgeübte 
Berufstätigkeit) durch beglaubigte Kopie nachgewiesen, so führt dies zu einer Verbesserung der 
Durchschnittsnote des ersten akademischen Abschlusses um 0,1. Gleiches gilt für die Führung 
eines mindestens einjährigen Betriebes eines selbst gegründeten Unternehmens nach Erwerb 
des Bachelor-Abschlusses. Über die Anrechenbarkeit entscheidet der Prüfungsausschuss im 
Einzelfall. 
Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Gesamtnote auf 3,3 oder schlechter lautet. 
Studierende mit einem sechssemestrigen „Bachelor“-Studienabschluss mit insgesamt 180 
Credits nach ECTS von einer nationalen oder internationalen Hochschule müssen bis zum Beginn 
der Master-Thesis Module im Umfang von 30 Credits nach ECTS aus dem Pflicht- und 
Wahlpflichtbereich des Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaft ableisten. Die Entscheidung 
über die zu absolvierenden Module des Studierenden trifft der Prüfungsausschuss in 
Abhängigkeit von den Vorkenntnissen. 
Darüber hinausgehende Anrechnungen von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen sind möglich. Über die Anrechenbarkeit entscheidet der Prüfungsausschuss 
im Einzelfall. 
 
 

4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZEILTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 

Vollzeit (Direktstudium), 1,5 Jahre 

4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 

Das Studienprogramm vermittelt detaillierte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der 
Betriebswirtschaft und kombiniert diese mit den Schlüsselqualifikationen. Die Studierenden 
wählen eine Spezialisierung in den Bereichen des Controlling, der Finanzierung, des Marketing 
und Vertriebs sowie Personal und Organisation. 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

Siehe Masterzeugnis 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 

Siehe Punkt 8.6 

4.5 Gesamtnote 

Gesamtnote  



 

 

5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 

Der Master-Grad ermöglicht dem Inhaber, sich für die Zulassung zu einer Doktorarbeit zu 
bewerben. 

5.2 Beruflicher Status 

Der Inhaber des M.A. Grades ist in der Lage, eine selbständige und verantwortungsvolle 
berufliche Tätigkeit in den Bereichen der Betriebswirtschaft auszuüben. 
 
 

6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 

– 

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 

Zu der Institution: www.hs-wismar.de 

Zu dem Programm: www.wi.hs-wismar.de 

Zu den nationalen Informationsquellen: siehe Pkt. 8.8 

 

 

7. ZERTIFIZIERUNG 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 

Urkunde über die Verleihung des Master-Grades vom (Masterurkunde) 

Prüfungszeugnis (Masterzeugnis) 

 

 

 

 

Datum der Zertifizierung: «ErstDatumL»
 ________________________________ 
 «PrüfVorsitz» 
 Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 
(Offizieller Stempel/Siegel) 
 
 
 
 
 

8. ANGABEN ZUM NATIAONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Information über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft 
über den Grad der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat. 



 

 

8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN DEUTSCHLAND 
 
8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller 

Status 
 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von 
Hochschulen angeboten.2 

− Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter 
Institutionen, bieten das gesamte Spektrum akademischer 
Disziplinen an. Traditionell liegt der Schwerpunkt an deutschen 
Universitäten besonders auf der Grundlagenforschung, so dann 
das fortgeschrittene Studium vor allem theoretisch ausgerichtet 
und forschungsorientiert ist.  

− Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf 
ingenieurwissenschaftliche und technische Fächer, 
wirtschaftswissenschaftliche Fächer, Sozialarbeit und Design. Der 
Auftrag von angewandter Forschung und Entwicklung impliziert 
einen klaren praxisorientierten Ansatz und eine berufsbezogene 
Ausrichtung des Studiums, was häufig integrierte und 
begleitende Praktika in Industrie, Unternehmen oder anderen 
einschlägigen Einrichtungen einschließt.  

− Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für 
künstlerische Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und 
Musik, in den Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für 
Theater, Film und andere Medien sowie in den Bereichen Design, 
Architektur, Medien und Kommunikation.  

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte 
Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der 
Planung von Studiengängen als auch in der Festsetzung und 
Zuerkennung von Studienabschlüssen unterliegen sie der 
Hochschulgesetzgebung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Studiengänge und -abschlüsse 

In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge 
traditionell als integrierte „lange“ (einstufige) Studiengänge 
angeboten, die entweder zum Diplom oder zum Magister Artium 
führen oder mit einer Staatsprüfung abschließen.  

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige 
Studiensystem sukzessiv durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 
1998 besteht die Möglichkeit, parallel zu oder anstelle von 
traditionellen Studiengängen gestufte Studiengänge (Bachelor 
und Master) anzubieten. Dies soll den Studierenden mehr 
Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und Verfolgen 
ihrer Lernziele bieten, sowie Studiengänge international 
kompatibel machen. 

Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht. 

8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und 
Abschlüssen 

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen 
sicher zu stellen, müssen sich sowohl die Organisation und 
Struktur von Studiengängen als auch die grundsätzlichen 
Anforderungen an Studienabschlüsse an den Prinzipien und 
Regelungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder (KMK) orientieren.3 Seit 1999 existiert ein bundesweites 
Akkreditierungssystem für Studiengänge unter der Aufsicht des 
Akkreditierungsrates, nach dem alle neu eingeführten 
Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge 
sind berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu 
führen.4 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei 
Hochschultypen angeboten werden. Bachelor- und 
Masterstudiengänge können nacheinander, an unterschiedlichen 
Hochschulen, an unterschiedlichen Hochschultypen und mit 
Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der ersten und der zweiten 
Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der Planung werden 
Module und das Europäische System zur Akkumulation und 
Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen.  
 
8.4.1 Bachelor 

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen 
vermittelt. Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren 
vergeben. 
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche 
Abschlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Bachelor 
abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Gesetz zur 
Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland akkreditiert werden.5 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen 
mit den Graden Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science 
(B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) oder Bachelor of Music (B.Mus.) ab.  
 
8.4.2 Master 

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. Masterstudiengänge sind nach den Profiltypen „stärker 
anwendungsorientiert“ und „stärker forschungsorientiert“ zu 
differenzieren. Die Hochschulen legen für jeden 
Masterstudiengang das Profil fest.  
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, 
müssen gemäß dem Gesetzt zur Errichtung einer Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland akkreditiert 
werden.6  
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen 
mit den Graden Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), 
Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of 
Fine Arts (M.F.A.) oder Master of Music (M.Mus.) ab. 
Weiterbildende Masterstudiengänge, sowie solche, die inhaltlich 
nicht auf den vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen 
können andere Bezeichnungen erhalten (z. . MBA).  
 
8.4.3 Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge: 
 Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär 
(Diplomabschlüsse und die meistern Staatsprüfungen) oder 
besteht aus einer Kombination von entweder zwei Hauptfächern 
oder einem Haupt- und zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das 
Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) dient der breiten Orientierung und 
dem Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischenprüfung 
(bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die Zulassung zum 
Hauptstudium, d. h. zum fortgeschrittenen Studium und der 
Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die 
Vorlage einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 
Monaten) und umfangreiche schriftliche und mündliche 
Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die 
Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem 
Master.  

− Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 
3 bis 6,5 Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden 
ingenieur-, natur- und wirtschaftswissenschaftliche 
Studiengänge abgeschlossen. In den Geisteswissenschaften ist 
der entsprechende Abschluss in der Regel der Magister Artium 
(M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je nach 
Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische, 
pharmazeutische und Lehramtsstudiengänge schließen mit der 
Staatsprüfung ab. Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister 
Artium und Staatsprüfung) sind akademisch gleichwertig. Sie 
bilden die formale Voraussetzung zur Promotion. Weitere 
Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule 
festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 

− Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei 
integrierten Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem 
Diplom (FH) ab. Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; 
qualifizierte Absolventen können sich für die Zulassung zur 
Promotion an promotionsberechtigten Hochschulen bewerben, 
s. Abschnitt 8.5. 

− Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner 
Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet 
und der individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw. 
Magisterabschluss gibt es bei integrierten Studiengängen 
Zertifikate und zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle 
Bereiche und berufliche Zwecke. 

 
 

8.5 Promotion 

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige 
Kunst- und Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. 
Formale Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist ein 
qualifizierter Masterabschluss (Fachhochschulen und 
Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, eine 
Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer Abschluss. 
Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines 
Diplom (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion 
zugelassen werden. Die Universitäten bzw. 
promotionsberechtigen Hochschulen regeln sowohl die 
Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eignungsprüfung. 
Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass das 
Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer 
angenommen wird. 
 
8.6 Benotungsskala 

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten 
vergeben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), 
„Ausreichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist 
mindestens die Note „Ausreichend“ (4) notwendig. Die 
Bezeichnung für die Noten kann in Einzelfällen und für den 
Doktorgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECTS-
Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 10 %), B (die 
nächsten 25 %), C (die nächsten 30 %), D (die nächsten 25 %) 
und E (die nächsten 10 %) arbeitet.  
 
8.7 Hochschulzeugnis 

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 
Schuljahren ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die 
Fachgebundene Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu 
bestimmten Fächern. Das Studium an Fachhochschulen ist auch 
mit der Fachhochschulreife möglich, die in der Regel nach 12 
Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu Kunst- und 
Musikhochschulen kann auf der Grundlage von anderen bzw. 
zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer besonderen 
Eignung erfolgen.  
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche 
spezifische Zulassungsverfahren durchführen.  
 
8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 

− Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland);  
Lennéstraße 6, D-53113 Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; 
Tel.: +49(0)228/501-0 

− Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als 
deutsche NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org  

− „Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst“ als 
deutscher Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum 
Bildungsesen in Deutschland 
(www.knk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail: 
eurydice@kmk.org) 

− Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; 
Fax: +49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de;     
E-Mail: sekr@hrk.de 

− „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält 
umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen 
etc. (www.hochschulkompass.de) 

 
 
1 Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das 

Diploma Supplament betreffen. Informationsstand 1.7.2005 
2 Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in 

einigen Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger 
Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen an. Studierende 
erhalten einen offiziellen Abschluss und machen eine 
Ausbildung im Betrieb. Manche Berufsakademien bieten 
Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse einem 
Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können, 
wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur 
akkreditiert sind. 

3 Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für 
die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i. d. F. 
vom 21.4.2005). 

4 „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland’ “, in Kraft 
getreten am 26.02.05, GV. NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in 
Verbindung mit der Vereinbarung der Länder zur Stiftung 
„Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004). 

5 Siehe Fußnote Nr. 4. 
6 Siehe Fußnote Nr. 4. 
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